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Freyunger Waldpost:

Stadt INFORMATION
Freyung

www.freyung.de

März
2020

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

der nächste großartige Erfolg: die Stadt 
Freyung erhält für den Umbau des Frei-
bads in ein Naturbad aus dem Europä-
ischen Fond für regionale Entwicklung 
(EFRE) 90 % Förderung! Nur zwei Kom-
munen aus ganz Niederbayern werden 
nach Mitteilung des Ministeriums aus 
diesem Fördertopf bedacht. Mit diesen 
Mitteln kann das Bad umgebaut und 
saniert werden. Das Ziel des Stadtrates, 
ein „Energie plus“ – Bad zu bauen bei 
dem mehr Strom erzeugt als bilanz-
iell benötigt wird, ist damit erreichbar. 
Darüber hinaus können wir in Zukunft 
auf jegliche Chemikalien verzichten, es 
kommt kein Chlor mehr zu Einsatz. Der 
hohe Verbrauch an Fernwasser, den wir 
vor allem in den letzten Jahren hatten, 
gehört zukünftig auch der Vergangen-
heit an. Die stadteigene Quelle auf dem 
Grundstück, die qualitativ hochwerti-
ges Wasser liefert, kann das zukünftige 

Naturbad komplett versorgen. Damit 
stellen wir unser Bad zukunftsträchtig 
auf – mit hohen staatlichen Fördermit-
teln. 

90 % für die Eishalle

Bereits begonnen hat die Generalsanie-
rung und Attraktivitätssteigerung der 
Freyunger Eishalle. Auch hier ist es ge-
lungen an ein Sonderförderprogramm 
der Städtebauförderung heranzukom-
men, welches uns 90 % Förderung der 
beantragten Baukosten garantiert. Das 
Gebäude wird energetisch optimiert, 
mit einer neuen Kälteanlage ausge-
stattet und auch der Umkleidebereich 
wird vergrößert. Er wird der deutlich 
gewachsenen Nachfrage angepasst. 

Für unsere Stadt ist die Sanierung 
dieser beiden wichtigen Freizeitein-
richtungen ein großer Schritt. Wir ge-
winnen an Attraktivität, sparen große 
Mengen an immer teurer werdenden 
Energie ein und erfüllen damit die Ver-

einigung von ökologischen Zielen und 
ökonomischen Notwendigkeiten. Ich 
danke ausdrücklich allen Kolleginnen 
und Kollegen im Stadtrat, die diesen 
Weg geschlossen mitgegangen sind 
und der Stadtverwaltung, die sich um 
die Antragsstellung und die überzeu-
genden Argumente für eine Förderung 
gekümmert haben. Alleine die Tatsa-
che, dass bis dato nur zwei Kommunen 
aus dem ganzen Regierungsbezirk die 
EFRE-Förderung erhalten und auch für 
die Eishalle ein Topf gefunden wurde, 
aus dem nur eine Handvoll Gemein-
den bedient werden konnte, zeigt: im 
Rathaus sitzen hochkompetente, enga-
gierte Mitarbeiter denen es um die Ent-
wicklung ihrer Heimatstadt geht – und 
die dafür erfolgreich und mit Einsatz-
freude arbeiten.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Dr. Olaf Heinrich
1. Bürgermeister

Amtsblatt der Stadt Freyung

April 
2023
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Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr

„FREUNDINNENTAG“
Wir verwöhnen Sie und Ihre Freundin 
(oder Freundinnen) mit leichter 
Kulinarik – und wenn Sie reservieren, 
gibts gratis einen Cocktail…

wöchentl. wechselndes Freundinnen-
Menü € 18,- pro Person

94158 Mitterfi rmiansreut · Bischof-Firmian-Straße 21 
Tel. 08557/200 · info@hotel-sportalm.de · www.hotel-sportalm.de

Jeden Sonntag

Schnitzel-Gaudi
3 verschiedene, immer wechselnde
Schnitzel zur Auswahl und großes 

Salatbüffet

Tischreservierung 
erwünscht unter

08557/200

pro Person 
€ 15,90

Anzeigen

Stefan Prager e.K. · 94078 Freyung · Steinäcker 6
Tel. 08551/9163030 · www.prager-reisen.de

Stefan Prager e.K. · 94078 Freyung · Steinäcker 6
Tel. 08551/9163030 · www.prager-reisen.de

399,- €

BODENSEE
Saisoneröffnung

21.04. – 23.04.2023
                                                                   Griesbacher Str. 4
                                                                   94496 Ortenburg
                Tel: 08542-4659920   www.as-mobile.de

ELEKTRO-FAHRZEUGE

WIR KOMMEN AUCH ZU IHNEN!  
Gratis Probefahrt bei Ihnen zu Hause!
MOBILER SERVICE   BAYERNWEIT  - 
gratis & unverbindlich! Wir freuen uns auf Sie!

Elektromobile für Senioren 
Mobilitätshilfen

Kabinenroller • E-Roller
E-Autos 25 + 45 + 80km/h

E-Miniautos 
E-Microcars

Neue & Geprüfte Gebrauchte

mobileas

Ihr Vorwerk Kundenberater vor Ort

Johann Fesl
Mobil:	0173-2603751
Tel.:	 08585-733

Akku-Sauger  
auch mit  

Wischfunktion!

tolle Aktionen!

NEU!
VK7

DIE KOBOLD FAMILIE
FÜR EIN SAUBERES ZUHAUSE

Das Richtige für jede Wohnsituation:
Ausgezeichnete Reinigungsergebnisse 
und höchster Komfort.

Ihr Vorwerk Kundenberater vor Ort

Ich bin am SONNYTAG (30.04.2023) in Freyung wieder für Sie da!

Uhren . Optik . Schmuck

HEYDN
FREYUNG

Waldvereinsweg 4
94078 Freyung
Tel. 0 85 51/42 32
Fax 0 85 51/15 34
Uhren.Optik.Heydn@t-online.de
www.heydn-freyung.deUhren . Optik . Schmuck

HEYDN
FREYUNG

Waldvereinsweg 4
94078 Freyung
Tel. 0 85 51/42 32
Fax 0 85 51/15 34
Uhren.Optik.Heydn@t-online.de
www.heydn-freyung.de

Online Shop - mytrends.store/heydn

 

Die Pfarrkirchenstiftung  
Mariä Himmelfahrt Freyung 

sucht  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n  
 

  
 
 

Voll- oder Teilzeit 
 

(zunächst befristet  
mit Perspektive zur unbefristeten  

Übernahme)  
 

Bewerbungen bitte an:  
Pfarrkirchenstiftung  

Mariä Himmelfahrt Freyung 
Abteistr. 22 

94078 Freyung 
pfarramt.freyung@bistum-passau.de  

 
Die ausführliche Stellen-ausschreibung finden Sie 

unter: https://pfarrverband-freyung.bistum-
passau.de/stellenangebote  

Mesner/in (m/w/d) 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

... aus dem Rathaus

Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Parkgebühren in der Stadt Freyung
(Parkgebührenordnung)

Auf Grund des § 6a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) erlässt die Stadt Freyung folgende

Änderungsverordnung:
§ 1
(3) § 2 Abs. 2 Buchstabe d erhält folgende Fassung):  

    „d) Tiefgarage Geyersberg

      Vermieter am Geyersberg erhalten bei einer Abnahmemenge von mindestens 10.000 24 h-Tickets diese zu ermäßigten Ge-
bühren von 3,00 Euro je 24 h-Ticket.“

§ 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Freyung, den 07.03.2023
STADT FREYUNG
Dr. Olaf Heinrich
1. Bürgermeister

Impressum:  
Verantwortlich für den Inhalt: Stadt Freyung 
Satz: Druckerei Fuchs, Freyung,  
Druck: Druckerei Fuchs, Freyung

ENTWURF vom 27.02.2023 

Verordnung zur Änderung der  
Verordnung über die Parkgebühren in der Stadt Freyung 

(Parkgebührenordnung) 

Auf Grund des § 6a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) erlässt die Stadt Freyung 
folgende 

Änderungsverordnung: 

§ 1

(3) § 2 Abs. 2 Buchstabe d erhält folgende Fassung): 

„d) Tiefgarage Geyersberg

Vermieter am Geyersberg erhalten bei einer Abnahmemenge von mindestens 10.000  
24 h-Tickets diese zu ermäßigten Gebühren von 3,00 Euro je 24 h-Ticket.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Bezeichnung Anzahl Höchstparkdauer Gebühr Gebührenpflicht abweichende Tarife
Tiefgarage Geyersberg 150 unbegrenzt 1,00 € pro Stunde Mo.-So. 0 - 24 Uhr 24 h-Maximum 5,00 €     

Wochenticket 25,00 €         
Monatsticket 55,00 €          
Jahresticket 550,00 € 

Amtliche Bekanntmachung
der Stadt Freyung

Die Erschließungsstraße im Baugebiet „Köppenreut“ mit 
der Fl.Nr. 4658/10, Gemarkung Kumreut mit einer Länge 
von 0,112 km wird zur Ortsstraße i.S.d. Art. 46 Nr. 2 Bayer. 
Straßen- und Wegegesetz gewidmet. Das gewidmete Straße 
beginnt abzweigend von der Ortsstraße Fl.Nr. 4664, Ge-
markung Kumreut und endet an der Grundstücksgrenze der 
Fl.Nr. 4642, Gemarkung Kumreut. Träger der Straßenbau-
last ist die Stadt Freyung.

Die Widmungsverfügung kann während der allgemeinen 
Dienststunden im Rathaus der Stadt Freyung, Zimmer-Nr. 
8.02, eingesehen werden.

Freyung, 06.03.2023
STADT FREYUNG

Dr. Olaf Heinrich
1. Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung
der Stadt Freyung

Der Stadtrat der Stadt Freyung hat in seiner Sitzung vom 
06.03.2023 aufgrund der Art. 63 ff. der Bayer. Gemeindeord-
nung die 

Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2023

erlassen.
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat mit Schreiben vom
22.03.2023 (Nr.21-941.1) die Satzung genehmigt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Stellenplan und 
Anlagen liegen während der allgemeinen Geschäftsstunden 
bis zur Bekanntmachung der nächsten Haushaltssatzung im 
Rathaus der Stadt Freyung, Rathausplatz 1, Zi.Nr. 6.04 (Käm-
merei) auf.

Freyung, 12.04.2023
STADT FREYUNG

Dr. Olaf Heinrich 
1. Bürgermeister
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4... aus dem Rathaus

er Stadtrat der Stadt Freyung hat mit Beschluss vom 08.03.2023 den Bebauungsplan 
,,Freyung Stadt-Mitte II‘‘ als Satzung beschlossen. Das Bebauungsplangebiet liegt west-
lich im erweiterten Stadtzentrum von Freyung. Der Geltungsbereich ist nachfolgend dar-
gestellt.
   

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan ,,Freyung Stadt-Mitte II‘‘ 
in Kraft. Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung, den Ergebnissen 
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und aus welchen Gründen der Plan nach 
Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglich-
keiten gewählt wurde, im Bauamt der Stadt Freyung, Rathausplatz 1, 94078 Freyung, 
Zimmer 8.02, während der allgemeinen Dienststunden einsehen und über deren Inhalt 
Auskunft verlangen. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 
Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und
4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Freyung, 12.04.2023
Stadt Freyung

Dr. Olaf Heinrich     
1. Bürgermeister  

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Freyung
über den Satzungsbeschluss 
Bebauungsplan ,,Freyung Stadt-Mitte II‘‘

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Freyung 
über den Satzungsbeschluss  

Bebauungsplan ,,Freyung Stadt-Mitte II‘‘

Der Stadtrat der Stadt Freyung hat mit Beschluss vom 08.03.2023 den Bebauungsplan ,,Freyung
Stadt-Mitte II‘‘ als Satzung beschlossen. Das Bebauungsplangebiet liegt westlich im erweiterten Stadt-
zentrum von Freyung. Der Geltungsbereich ist nachfolgend dargestellt. 

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser 
Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan ,,Freyung Stadt-Mitte II‘‘ in Kraft. Jedermann kann den
Bebauungsplan mit der Begründung, den Ergebnissen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden an-
derweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, im Bauamt der Stadt Freyung, Rathausplatz 1, 
94078 Freyung, Zimmer 8.02, während der allgemeinen Dienststunden einsehen und über deren In-
halt Auskunft verlangen.  

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten und von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewie-
sen.  

Unbeachtlich werden demnach 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 

4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 
bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird. 

Freyung, 12.04.2023 
Stadt Freyung 

            
Dr. Olaf Heinrich      
1. Bürgermeister          

Benutzungssatzung für die 
Kindertageseinrichtungen 
der Stadt Freyung
(Kindergartensatzung)
vom 07. März 2023

Die Stadt Freyung erlässt 
aufgrund von Art. 23 Satz 
1 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der 
Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern folgende 
Satzung:

§ 1 Gegenstand der Satzung; 
Öffentliche Einrichtung

(1)  Die Stadt Freyung (im Fol-
genden: Stadt) betreibt ihre 
Kindertageseinrichtungen 
als eine öffentliche Einrich-
tung. Ihr Besuch ist freiwil-
lig.

(2)  Die Kindertageseinrichtun-
gen umfassen in der Anlage 
aufgelisteten Einrichtungen 
nach dem Bayerischen Kin-
derbildungs- und betreu-
ungsgesetz (BayKiBiG).

(3)  Die Kindertageseinrichtun-
gen dienen der Betreuung, 
Bildung und Erziehung 
der dort aufgenommenen 
Kinder und werden ohne 
Gewinnerzielungsabsicht 
betrieben.

§ 2 Personal

(1)  Die Stadt stellt im Rahmen 
der gesetzlichen Bestim-
mungen das für den Betrieb 
ihrer Kindertageseinrich-
tungen notwendige Perso-
nal.

(2)  Die Bildung, Erziehung 
und Betreuung der Kinder 
muss durch geeignetes und 
ausreichendes Personal ge-
sichert sein.

§ 3 Elternbeirat

(1)  Für jede Kindertagesein-
richtung ist jeweils ein El-
ternbeirat zu bilden.

(2)  Aufgaben und Befugnisse 
des Elternbeirats ergeben 
sich aus Art. 14 BayKiBiG.
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§ 4 Anmeldung;  
etreuungsvereinbarung

(1)  Die Aufnahme setzt die rechtzei-
tige Anmeldung durch die Perso-
nenberechtigten in der jeweiligen 
Kindertageseinrichtung voraus. 
Der Anmeldezeitraum für das neue 
Kindergartenjahr ist jeweils von 
September bis Dezember des Vor-
jahres. Eine Anmeldung ist auch 
außerhalb des Anmeldezeitraums 
möglich, falls freie Plätze vorhan-
den sind. Es wird eine Warteliste 
geführt, sollten alle Plätze belegt 
sein. Die Warteliste ist bis zum 
Ende des Kindergartenjahres gül-
tig, danach wird diese datenschutz-
konform vernichtet. Wird ein Platz 
während des Kindergartenjahres 
frei, erfolgt die Vergabe des freien 
Platzes unter Beachtung der in § 5 
(3) festgelegten Dringlichkeitsstu-
fen und der Warteliste. Personen-
sorgeberechtigten von Korridor-
kindern haben bis zum 31.12. des 
Jahres den Schuleintritt bekannt-
zugeben. Der Anmeldende ist ver-
pflichtet, bei der Anmeldung die 
erforderlichen Angaben zur Person 
des aufzunehmenden Kindes und 
der Personensorgeberechtigten zu 
machen; Änderungen – insbeson-
dere beim Personensorgerecht – 
sind unverzüglich mitzuteilen. Um 
in Notfällen erreichbar zu sein, sind 
die Eltern verpflichtet, private Te-
lefonnummern und nach Möglich-
keit die telefonische Erreichbarkeit 
am Arbeitsplatz anzugeben. Jede 
Änderung dieser Angaben ist der 
Kindergartenleitung unverzüglich 
mitzuteilen.

(2)  Bei der Anmeldung des Kindes ha-
ben die Personensorgeberechtigten 
in einer Betreuungsvereinbarung 
mit der Stadt Buchungszeiten für 
das Betreuungsjahr festzulegen.  
Buchungszeiten sind Zeiten, in de-
nen das Kind die Einrichtung regel-
mäßig besucht. Sie umfassen inner-
halb der von der Stadt festgelegten 
Öffnungszeiten (§ 9) jedenfalls die 
Kernzeit (§ 9 Abs. 1) sowie die wei-
teren (von den Personensorgebe-
rechtigten festgelegten) Nutzungs-
zeiten (Betreuungszeiten). Um die 
Bildung, Erziehung und Betreuung 
der Kinder sicherstellen zu können, 

werden für die Kindertagesein-
richtung dabei Mindestbuchungs-
zeiten festgelegt (§ 10).

§ 5 Aufnahme

(1)  Über die Aufnahme der ange-
meldeten Kinder entscheidet die 
Leitung der Kindertageseinrich-
tung in Benehmen der Stadt. Die 
Entscheidung wird den Personen-
sorgeberechtigten unverzüglich 
mitgeteilt.

(2)  Die Eltern sind verpflichtet, bei 
der Anmeldung des Kindes einen 
Nachweis über die Durchführung 
der zuletzt fälligen Früherken-
nungsuntersuchung vorzulegen. 
Ab Vollendung des ersten Le-
bensjahres muss ein schriftlicher 
Nachweis eines ausreichenden 
Impfschutzes gegen Masern oder 
der Immunität gegen Masern vor-
gelegt werden.

(3)  Die Aufnahme in die Kinder-
tageseinrichtung erfolgt nach 
Maßgabe der verfügbaren Plätze. 
Sind nicht genügend Plätze ver-
fügbar, so wird die Auswahl un-
ter den in der Stadt wohnenden 
Kindern nach folgenden Dring-
lichkeitsstufen getroffen:  
1. Geschwisterkinder;  
2. Kinder, die im nächsten 
Jahr schulpflichtig werden;  
3. Kinder, deren Väter oder 
Mütter alleinerziehend und be-
rufstätig/Studierende sind;  
4. Zeitpunkt der Anmeldung.

(4)  Kommt ein Kind nicht zum an-
gemeldeten Termin und wird es 
nicht entschuldigt, kann der Platz 
im nächsten Monat nach Maßgabe 
des Absatzes 5 anderweitig verge-
ben werden. Die Gebührenpflicht 
bleibt hiervon unberührt.

(5)  Nicht aufgenommene Kinder wer-
den auf Antrag in eine Warteliste 
eingetragen. Bei freiwerdenden 
Plätzen erfolgt die Reihenfolge 
ihrer Aufnahme gemäß der Vorga-
ben des Absatzes 3.

(6)  Übergang von der Krippe 
in den Regelkindergarten:  
Ist der Wunsch da, dass die Kinder 
welche bereits die Krippe besucht 
haben in den Waldkindergarten 
übertreten, werden diese bei ver-
fügbaren Plätzen vorrangig und 

unter Berücksichtigung der Dring-
lichkeitsstufen Abs. 3 aufgenom-
men.

§ 6 Abmeldung; Ausscheiden
(1)  Das Ausscheiden aus der Kin-

dertageseinrichtung erfolgt durch 
schriftliche Abmeldung seitens der 
Personensorgeberechtigten.

(2)  Die Abmeldung ist jeweils zum 
Monatsende unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat zulässig. 
Satz 1 gilt nicht für eine Abmel-
dung nach dem 01. Juni; hier ist die 
Abmeldung frühestens zu Ende des 
entsprechenden Kindergartenjahres 
(31. August) möglich.

§ 7 Ausschluss

1)  Ein Kind kann vom weiteren Be-
such der Kindertageseinrichtung 
ausgeschlossen werden, wenn  
a)  es innerhalb von drei Monaten 

insgesamt über zwei Wochen un-
entschuldigt gefehlt hat,

    b)  es wiederholt nicht pünktlich ge-
bracht oder abgeholt wurde,

    c)  die Personensorgeberechtigten 
wiederholt und nachhaltig gegen 
Regelungen der Betreuungsver-
einbarung verstoßen, insbesonde-
re die vereinbarten Buchungszei-
ten insoweit nicht einhalten,

    d)  das Kind aufgrund schwerer Ver-
haltensstörungen sich oder ande-
re gefährdet, insbesondere wenn 
eine heilpädagogische Behand-
lung angezeigt erscheint,

    e)  die Personensorgeberechtigten ih-
ren Zahlungsverpflichtungen trotz 
Mahnung innerhalb der Mahnfrist 
nicht nachgekommen sind,

    f)  sonstige schwerwiegende Gründe 
im Verhalten des Kindes oder der 
Personensorgeberechtigten ge-
geben sind, die einen Ausschluss 
erforderlich machen.

2)  Vor dem Ausschluss sind die Per-
sonensorgeberechtigten des Kindes 
und auf deren Antrag der Elternbei-
rat (§3) zu hören.

§ 8 Krankheit, Anzeige

1)  Kinder, die erkrankt sind, dürfen die 
Kindertageseinrichtung während 
der Dauer der Erkrankung nicht be-
suchen.
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... aus dem Rathaus 6

2)  Erkrankungen sind der Kindertages-
einrichtung unverzüglich mitzutei-
len; die voraussichtliche Dauer der 
Erkrankung soll angegeben werden.

3)  Bei einer ansteckenden Krankheit 
ist die Kindertageseinrichtung un-
verzüglich zu benachrichtigen; in 
diesem Fall kann verlangt werden, 
dass die Gesundung durch Beschei-
nigung des behandelnden Arztes 
oder Gesundheitszustandes nachge-
wiesen wird.

4)  Unberührt von den Absätzen 1 bis 4 
bleiben Besuchsverbote und sonsti-
ge Maßnahmen nach den infektions-
schutzrechtlichen Bestimmungen.

 
§ 9 Öffnungszeiten, insbesondere 

Kernzeiten; Verpflegung

1)  Die Öffnungszeiten und die Schließ-
tage der Kindertageseinrichtungen 
werden rechtzeitig festgesetzt und 
veröffentlicht bzw. in den Einrich-
tungen ausgehängt. Dies gilt insbe-
sondere auch für die Kernzeit der 
Einrichtungen, die verbindlich für 
jedes Kind zu buchen ist (§ 4 Abs. 
2 Satz 3).

2)  Die Kindertageseinrichtungen blei-
ben an den gesetzlichen Feiertagen 
und an den durch Aushang in den 
Kindertageseinrichtungen bekannt 
gegebenen Tagen und Zeiten ge-
schlossen.

3)  Sonstige (betriebsbedingte) Schließ-
zeiten werden von der Stadt bzw. der 
Leitung der Kindertageseinrichtung 
rechtzeitig (durch Aushang) bekannt 
gegeben.

§ 10 Mindestbuchungszeiten

Die Mindestbuchungszeit beträgt im 
Waldkindergarten 25 Stunden pro Wo-
che und dabei mind. 5 Stunden pro 
Tag, bei unter 3-Jährigen 20 Stunden 
pro Woche und dabei mind. 4 Stunden 
pro Tag. In der Wiesenkrippe betragen 
die Buchungszeiten mind. 5 Wochen-
stunden und mind. 2 Tage, wobei die 
Tage grundsätzlich zusammenhängend 
gebucht werden müssen.

§ 11 Mitwirkung der Personen-
sorgeberechtigten; Regelmäßiger 
Besuch; Entwicklungsgespräche 

und Elternabende

1)  Die Kindertageseinrichtungen kön-
nen ihre Bildungs- und Erziehungs-
aufgaben nur dann sachgerecht er-
füllen, wenn das angemeldete Kind 
die Einrichtung regelmäßig besucht. 
Die Personensorgeberechtigten sind 
daher verpflichtet, für den regelmä-
ßigen Besuch Sorge zu tragen.

2)  Eine wirkungsvolle Bildungs- und 
Erziehungsarbeit hängt entschei-
dend von der verständnisvollen 
Mitarbeit und Mitwirkung der Per-
sonensorgeberechtigten ab. Diese 
sollen daher regelmäßig die ent-
sprechenden Angebote der Kinder-
tageseinrichtungen wie Entwick-
lungsgespräche oder Elternabende 
besuchen.

3)  Es werden pro Kindergartenjahr je 
Kindertageseinrichtung 30 Schließ-
tage im Einvernehmen mit dem El-
ternbeirat festgelegt. Weiterhin be-
steht die Möglichkeit der Festlegung 
weiterer fünf Schließtage je Kinder-
gartenjahr für Teamfortbildungen. 
Die Personensorgeberechtigten wer-
den rechtzeitig hierüber informiert.

4)  Die Kindertageseinrichtung bleibt 
an gesetzlichen Feiertagen geschlos-
sen, ebenso an Silvester und Heilig 
Abend.

§ 12 Betreuung auf dem Wege

Die Personensorgeberechtigten ha-
ben für die Betreuung der Kinder auf 
dem Weg zur und von den Kinderta-
geseinrichtungen zu sorgen. Die Per-
sonensorgeberechtigten haben auch 
die Aufsichtspflicht auf dem Weg vom 
Parkplatz zur Hütte, bis hin zur Über-
gabe des Kindes an das Kindergarten-
personal.

§ 13 Unfallversicherungsschutz

Kinder in Kindertageseinrichtungen 
sind bei Unfällen auf dem direkten 
Weg zur oder von der Einrichtung, 
während des Aufenthalts in der Ein-
richtung und während Veranstaltun-
gen der Einrichtung im gesetzlichen 
Rahmen unfallversichert. Das durch 
den Aufnahmebescheid begründe-
te Betreuungsverhältnis schließt eine 
Vorbereitungsphase bei U3 Kindern 
und Kindern mit Verdacht auf erhöhten 
Förderbedarf vor Buchungsbeginn mit 
ein.

§ 14 Haftung

1)  Die Stadt haftet für Schäden, die im 
Zusammenhang mit dem Betrieb der 
Kindertageseinrichtung entstehen, 
nur im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen.

2)  Unbeschadet von Absatz 1 haftet 
die Stadt für Schäden, die sich aus 
der Benutzung der Kindertagesein-
richtung ergeben, nur dann, wenn 
einer Person, derer sich die Stadt 
zur Erfüllung ihrer Verpflichtun-
gen bedient, Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Diese 
Haftungsbeschränkung gilt nicht 
für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit. Die Stadt haftet nicht für 
Schäden, die Benutzern durch Dritte 
zugefügt werden.

§ 15 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft.

Freyung, den 07.03.2023
STADT FREYUNG

Dr. Olaf Heinrich
1. Bürgermeister

Nächste  
STADTRATSSITZUNG

Die nächste  
Stadtratssitzung findet  

(vorbehaltlich kurzfristiger  
Änderungen, die ggf. in der  

Tagespresse bekanntgegeben  
werden) statt am:

Montag, 15. Mai, um 18.30 Uhr,
Ort: Freyung, im Sitzungssaal  

des Kurhauses

Ende der amtichen  
Bekanntmachungen

ALLGEMEINES AUS DEM 
RATHAUS
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Am Montag, den 03. April 2023 starteten die Rest-
arbeiten der Sanierung des Mittermühlenwegs. 
Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung. In der 
Zeit der Sperrung wird die Einbahnstraße im obe-
ren Bereich der alten Grafenauer Straße aufgeho-
ben – die alte Grafenauer Straße ist also in bei-
de Richtungen zwischen Metzgerei Lederer und 
Einmündung Weiherweg/ Mittermühlenweg an-
fahrbar. Wiederum im unteren Bereich der alten 
Grafenauer Straße bleibt die bisherige Einbahn-
regelung (aus Richtung Landratsamt kommend) 
wie gewohnt bestehen. Die Arbeiten werden laut 
Bauamt bis voraussichtlich 24. April 2023 dauern. 

Im gestrichelten Bereich wird der Mittermühlen-
weg saniert. – F.: Stadt Freyung

7

Mittermühlenweg wird saniert und voll gesperrt

ALLGEMEINES AUS DER STADT

Freyung 

 

Mittermühlenweg wird saniert und voll gesperrt 

 

 

Im roten Bereich wird der Mittermühlenweg saniert.  – F.: Stadt Freyung 

 

Am Montag, den 03. April 2023 starten die Restarbeiten der Sanierung des 
Mittermühlenwegs. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung. In der Zeit der Sperrung wird 
die Einbahnstraße im oberen Bereich der alten Grafenauer Straße aufgehoben – die alte 
Grafenauer Straße ist also in beide Richtungen zwischen Metzgerei Lederer und Einmündung 
Weiherweg/ Mittermühlenweg anfahrbar. Wiederum im unteren Bereich der alten 
Grafenauer Straße bleibt die bisherige Einbahnregelung (aus Richtung Landratsamt 
kommend) wie gewohnt bestehen. Die Arbeiten werden laut Bauamt bis voraussichtlich 24. 
April 2023 dauern. - pnp 

 

Heiraten auf der Landesgartenschau Freyung

Seid Ihr auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Ort für Eure standesamtliche Trauung?

Dann heiratet im Zeitraum von 25. Mai bis 03. Oktober 2023 auf der Landesgartenschau Freyung 
ganz nach dem Motto Wald.Weite.Ja, ich will.

Freien Eintritt für den Tag der Trauung erhalten das Hochzeitspaar, zwei Trauzeugen, der Standesbe-
amte und der Fotograf. Der Eintritt für die weiteren Gäste ist von den Eheleuten zu begleichen und 
kann auf Rechnung erfolgen. Es gilt der Gruppenpreis von 15,00 Euro pro Person. 
Für das Hochzeitspaar steht für den Tag der Trauung ein Parkplatz nahe dem Landesgartenschauge-
lände kostenlos zur Verfügung.

Standesamtliche Gebühr für den besonderen Trauungsort   250,00 Euro

Optionale Leistungen
Blumenschmuck:   In Abstimmung mit den Gärtnern der Landesgartenschau
Sektempfang:    In Abstimmung mit dem Caterer der Landesgartenschau
Musikalische Begleitung:  Wenn gewünscht, selbst zu organisieren

Die Eheschließungen finden an ausgewählten Tagen statt. Bei schlechter Witterung wird in das  
Kurhaus-Nebengebäude oder das Schramlhaus ausgewichen. 

Alle weiteren Infos erhaltet Ihr beim Standesamt der Stadt Freyung unter +49 8551-588113 oder 
standesamt@freyung.de.

Heiraten auf der Landesgartenschau Freyung

Seid Ihr auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Ort für Eure standesamtliche Trauung?

Dann heiratet im Zeitraum von 25. Mai bis 03. Oktober 2023 auf der Landesgartenschau Freyung 
ganz nach dem Motto Wald.Weite.Ja, ich will.

Freien Eintritt für den Tag der Trauung erhalten das Hochzeitspaar, zwei Trauzeugen, der Standesbe-
amte und der Fotograf. Der Eintritt für die weiteren Gäste ist von den Eheleuten zu begleichen und 
kann auf Rechnung erfolgen. Es gilt der Gruppenpreis von 15,00 Euro pro Person. 
Für das Hochzeitspaar steht für den Tag der Trauung ein Parkplatz nahe dem Landesgartenschauge-
lände kostenlos zur Verfügung.

Standesamtliche Gebühr für den besonderen Trauungsort   250,00 Euro

Optionale Leistungen
Blumenschmuck:   In Abstimmung mit den Gärtnern der Landesgartenschau
Sektempfang:    In Abstimmung mit dem Caterer der Landesgartenschau
Musikalische Begleitung:  Wenn gewünscht, selbst zu organisieren

Die Eheschließungen finden an ausgewählten Tagen statt. Bei schlechter Witterung wird in das  
Kurhaus-Nebengebäude oder das Schramlhaus ausgewichen. 

Alle weiteren Infos erhaltet Ihr beim Standesamt der Stadt Freyung unter +49 8551-588113 oder 
standesamt@freyung.de.
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rung; mit den Einträgen „B“ oder „H“ 
erhält eine Begleitperson kostenfrei-
en Zutritt

•  Studenten, Auszubildende, Schüler
Die Karten können im Ticketshop, bei 
den Vorkaufsstellen (www.lgs2023.
de/eintrittspreise/) oder an der Tages-
kasse gekauft werden. Der Ermäßi-
gungsnachweis ist mit einem Perso-
naldokument unaufgefordert an der 
Einlasskontrolle vorzuweisen. Erfolgt 
dies nicht, muss an der Kasse die Diffe-
renz zum Normalpreis gezahlt werden.

Kulturelles Rahmenprogramm
Noch immer füllt sich der Veranstal-
tungskalender der Landesgartenschau, 
der seit Anfang März online ist.
Ob die Sturmberger Feiertagsmusi, die 
Keller Steff Bigband, Tom & Basti, Eu-
ropäische Straßenmusik, ÄFFFreyung 
TAM-TAM, Großstadt Boazn, der a ca-
pella Gesang von Free vocals, die Do-
nikkl-Crew, Gankino Cirkus, die Tene-
rifffa-Tanzlmusi, Saxkomplott – egal ob 
Volksmusik, Jazz, Klassik, Rock, Pop – es 
ist für jeden Musikgeschmack etwas 
geboten. Erleben, wie es beim Wolfaus-

lassen zuging, beim Dreschen per Hand 
über die Schulter schauen, sich von 
Perchten und Erzählungen in die mys-
tische Welt der Rauhnächte entführen
lassen oder doch lieber sein Geschick 
beim Fingerhakeln ausprobieren – ein 
Blick in den Veranstaltungskalender 
und es wird klar: ein toller Sommer er-
wartet Freyung und seine Besucher auf 
der Landesgartenschau.

Einfach den QR-Code scannen und 
schon öffnet sich mit dem Veranstal-
tungskalender die bunte Vielfalt mit 
Veranstaltungen für Groß und Klein. 
Sämtliche Veranstaltungen, Konzerte 
und Aktionen auf dem Gelände der 
Gartenschau sind im Preis inkludiert.

Bayerische Landesgartenschau: Jetzt geht’s bald los

In fünf Wochen ist es soweit: Die Bay-
erische Landesgartenschau wird am 
25. Mai von Ministerpräsident Markus 
Söder eröffnet. Bis es so weit ist, wuselt 
es noch auf dem Geyersberg. Alles soll 
fertig sein zum großen Eröffnungsfest 
für einen grandiosen Sommer und dem 
Einweihungsfest für den neuen Geyers-
berg.

Rund geht es auch beim Ticketverkauf: 
Dauerkarten und Tageskarten werden 
sehr gut nachgefragt. Ostern, Geburts-
tage, Mutter- oder Vatertag – Anlässe 
gibt es genügend und da bietet sich 
eine Tages- oder Dauerkarte als belieb-
tes Geschenk an.

Vergünstige Dauerkarten bis 24. Mai
Wer bis zum 24. Mai eine Dauerkarte 
kauft, profitiert noch vom Vorverkaufs-
preis: 65,00 e für Erwachsene (mit Er-
mäßigung 45,00 e) und für Kinder 20,00 
e. Sie sind über den Online-Ticketshop 
oder die Vorverkaufsstellen erhältlich. 
Mit dem Start der Gartenschau endet 
der Vorverkauf und die Dauerkarten 
kosten jeweils 10,00 e mehr. In Beglei-
tung Erwachsener sind Kinder kosten-
frei. Ab 12 Jahren dürfen sie alleine 
die Gartenschau besuchen und dann 
brauchen auch Kinder eine Eintrittskar-
te. Ein Blick in das Veranstaltungspro-
gramm zeigt, dass sich der Kauf einer 
Dauerkarte auf jeden Fall lohnt. Rund 
1.500 Veranstaltungen verteilen sich 
auf 132 Tage Gartenschautage. Alle 
sind im Eintrittspreis inkludiert. Zudem
gibt es mit einer Dauerkarte 39 Ver-
günstigungen, die in einem Gutschein-
heft zusammengefasst sind. Unter an-
derem können die Besitzerinnen und 
Besitzer einer Dauerkarte die Landes-
gartenschauen in Bad Gandersheim, 
Fulda, Höxter und Balingen kostenfrei 
besuchen.

Ermäßigungen für Besitzer von Ehren-
amtskarten
Viele Menschen engagieren sich eh-
renamtlich und haben die Bayerische 
Ehrenamtskarte in Gold oder Silber. Be-
sitzer dieser Ehrenamtskarten erhalten 
Ermäßigungen beim Kauf von Tages- 
oder Dauerkarten.
Die Tageskarte kostet dann 11,00 e 

statt 16,00 e, die Dauerkarte ab 25. Mai 
55,00 e statt 65,00 e bzw. im Vorver-
kauf bis 24. Mai 45,00 e statt 55,00 e. 
Diese Ermäßigungen gelten auch für:
•  Sozial Bedürftige, die Hilfe zum Le-

bensunterhalt, Grundsicherung im 
Alter, Arbeitslosengeld I oder Bürger-
geld erhalten

•  Schwerbehinderte ab 50 % Behinde-
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Veranstalter: Werbegemeinschaft Freyung

FEST DER 
REGION

SONNYTAG &
AUTOFRÜHLING

 Große Autoshow mit über 100 Fahrzeugen

 O� ene Geschäfte von 13–17 Uhr

 Freyunger Wirte mit speziellen Sonnytags-Menüs
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www.werbegemeinschaft-freyung.de

30. APRIL

Frühlingsgenuss 

   für alle Sinne!

Sei dabei!

  Direktvermarkter mit regionalen Produkten 

und Schmankerln ab 9 Uhr

  Flohmarkt in der Schulgasse ab 7 Uhr 

(bei Schlechtwetter Tiefgarage Stadtplatz Center)

  Pfl anz- und Hochbeet Aktion mit dem RegioKinderCampus 

 Konversionsmanagement informiert

 Führungen Eiskeller „Passauer Hof“
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30.04.2023 Fest der Region – „Frühlingsgenuss für alle Sinne“
Kulinarisches und Handwerkliches aus der Region

Gemeinsam mit lokalen Direktvermark-
tern lädt das Konversionsmanagement 
wieder herzlich zum regionalen Aus-
stellermarkt „Fest der Region“ ein. 
Unter dem Motto „Frühlingsgenuss für 
alle Sinne“ wird wieder kulinarisches 
und handwerkliches aus der Region an-
geboten.
Vom Anfang an war die Zielsetzung des 
Festes der Region zum einen, jedem po-
tentiellen Anbieter von Produkten aus
der Region die Möglichkeit zu geben, 
sein Angebot einer breiten Öffentlich-
keit zu präsentieren und andererseits 
in der Bevölkerung das Bewusstsein 
für die vorhanden regionalen Produkte 
und deren Vielfalt zu stärken. Wie bei 
den früheren Festen der Region werden 
unter anderem Liköre, Naturprodukte, 
Seifen, Nahrungsmittel und handwerk-
liche Arbeiten präsentiert und zum 
Kauf angeboten.

Zusätzlich informiert das Konversions-
management Freyung und Umgebung 
vor Ort über die laufenden Projekte, 
z.B. aktuelle und kommenden Work-
shops des RegioKinderCampus und den 
Architekturpreis der Wolfsteiner Wald-
heimat 2023.

Zu den Themen „Flächensparen“ und 
„Nachnutzung von Gebäuden“ werden 
informative Führung in den imposan-
ten Eiskeller des „Passauer Hof‘s“ ange-
boten um interessierten Bürgern schon 
mal erste Einblicke in das kommende 
Projekt „Genossenschaftsmodell Pas-
sauer Hof“ zu bieten.
Ferner wird über das aktuelle Projekt 
Saunagenossenschaft Sofy (Saunaoase 
Freyung), informiert. Denn auch hier 
wird Bestehendes und lange Zeit brach 
Liegendes neu genutzt, in dem das 
ehemalige Umkleidegebäude des Frei-
bades Freyung wieder zu neuen Leben 
erweckt wird.

Zeitgleich findet ab 7.00 Uhr auch wie-
der der traditionelle Flohmarkt statt. 
Bei schlechtem Wetter wird das Fest der
Region und auch der Flohmarkt in die 
Tiefgarage an der Schulgasse verlegt.

Vorbeischauen lohnt sich!

Foto: © Oellbrunner

Foto: © Poxleitner

Eiskeller „Passauer Hof“, Foto: © Lieblingsbild
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Wie der Bürgermeister erfahren hat, handelt es sich bei dem 
gemeinsam eingereichten Antrag um die höchste Einzelför-
dersumme, die im Rahmen der Sitzung genehmigt wurde. 
Neben der Errichtung der beiden touristischen Attraktionen 
ist auch ein dreijähriges Programm zur grenzüberschreiten-
den Begegnung und touristischen Nutzung im Antrag be-
inhaltet. „Ohne die große Unterstützung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wirtschaft, der Regierung von Nieder-
bayern und der EUREGIO, namentlich durch Kaspar Sammer, 
wären wir nicht erfolgreich gewesen. Ich danke herzlich für 
die großartige Hilfe“, so Bürgermeister Dr. Heinrich. Vorbe-
reitet hatte den Förderantrag über Monate Herbert Unnasch, 
der die Stadt Freyung auch bei der Planung der Bayerischen 
Landesausstellung „So klingt Bayern“ unterstützt.

Touristischer Magnet für Geyersberg

Der Leiter der Freyunger Tourist Info, Christian Kilger, be-
grüßt die Zusage der Förderung und stellt fest: „Natürlich 
hoffen wir, dass es eine Firma gibt die den Turm noch vor 
der Gartenschau errichten kann. Wenn dies nicht klappen 
sollte ist die Zusage für unsere Stadt trotzdem wunderbar. 
Mit einem Aussichtsturm, bei dem die oberste Plattform 
über 30 Meter hoch ist, bekommen wir einen zusätzlichen 
touristischen Magneten.  Ein 360 Grad-Rundumblick von 
den wunderschönen Bergen des Bayerischen Waldes und des  
Böhermwaldes bis hin zum Alpenhauptkamm, das ist wahr-
lich besonders und das sprichwörtliche „i-Tüpfelchen“ für 
den Naherholungs- und Tourismusstandort Geyersberg“ so 
Kilger. 

Nach Auskunft der planenden Architekten PPP aus Freyung 
und des Technischen Leiters des Städtischen Bauamts, Lothar 
Ilg, wurde die Ausschreibung für die Bauleistung inzwischen 
veröffentlicht. Sollte aufgrund der sehr kurzen Ausführungs-
zeit eine Fertigstellung des Turms vor dem 25. Mai nicht 
mehr möglich sein, wird die Errichtung des Bauwerks auf 
einen Zeitraum nach Abschluss der Gartenschau verschoben.

INTERREG-Antrag genehmigt: Aussichtsturm kommt
Ausschreibung veröffentlicht – Umsetzung vor der Landesgartenschau offen

Bad Griesbach/Freyung. Auf der Sitzung des Begleitausschus-
ses des INTERREG-Programmes Bayern-Tschechien wurde 
der Antrag der Stadt Freyung, der gemeinsam mit der Stadt 
Vimperk gestellt worden war, genehmigt. „Damit ist sicher: 
wir können den über 30 Meter hohen Aussichtsturm auf 
dem Geyersberg errichten. In unserer Partnerstadt Vimperk 
entsteht ein Park auf den sogenannten Brauereiterassen“, 
so Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich, der von der Entschei-
dung „absolut begeistert“ ist und auch der Bürgermeisterin  
Jaroslava Martanova gratuliert.

12

URBAN GARDENING

Das Klimaschutzmanagement startet mit dem Re-
gioKinderCampus des Konversionsmanagement 
am SonnYtag eine erste Pflanzaktion zum Thema 
Urban Gardening. Hier können Kinder Gemüse, 
Kräuter und Blumen anpflanzen, sowie ein Hoch-
beet und eine Kräuterspirale bauen. Anmeldung 
und weitere Infos auf Facebook, Regio Kinder 
Campus Freyung & Umgebung.

Foto: © Freepik.com



STADTinformationen

Ausgabe - Ma?rz 20:Layout 1  15.05.2020  9:30 Uhr  Seite 4

156. Ausgabe – April 2023

Freie Plätze im  
Waldkindergarten „Wolfsteiner Woidschratzl“  
Es gibt noch wenige freie Plätze in unserem wunderschönen 
Waldkindergarten „Wolfsteiner Woidschratzl“ am Geyersberg für 
das Kindergartenjahr 23/24.  
Unser Waldkindergarten liegt am idyllischen Geyersberg und bietet viele 
wunderschöne Plätze, zwei Hütten und vieles mehr. Unser Erzieher und 
unsere Erzieherinnen begleiten bis zu 40 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren 
von 07:30 bis 13:30 Uhr.  

 
Wiesenkrippe „Wolfsteiner Wiesenkäferl“ 
Anmeldung ab sofort möglich. 
Für die neu entstehende Wiesenkrippe werden ebenfalls ab jetzt für den 
Start im Oktober 2023 Anmeldungen entgegengenommen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:  
E-Mail info@waldkindergarten-freyung.de,  
Telefon Leitung: 0152-34295091. 
 

Das Team des Waldkindergarten freut sich auf euch  
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Mit den „Golfbär(ch)en“ in die Saison 2023 starten!

14

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Kinder- und Jugendabteilung des Golfclubs am National-
park Bayerischer Wald e.V. bietet nach den Osterferien für 
Kinder und Jugendliche im Alter von 6-14 Jahren wieder ein 
Kindertraining an. Jeweils dienstags und donnerstags in der 
Zeit ab 15:00 - 16:15 & 16:30 – 17:45 Uhr werden Koordination, 
Beweglichkeit und Golftechnik trainiert. Unser Training steht 
unter dem Motto: „Schnuppere in den Golfsport rein und lerne 
neue Freu(n)de kennen!“. Erforderliche Sportgeräte (SNAG-
Golf- Material, Golfschläger) werden kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt. Pro Kind sind die ersten zwei Termine kostenfrei 
und unverbindlich. Anschließend gibt es speziell für Kinder 

den „Golfbärchen- Schnupperpass“. Anmeldungen sind ab so-
fort telefonisch (HaPe Töllner unter 0160-90264265) oder on-
line möglich(KiJuTraining@gcanp.de) und werden mit einem 
kleinen Präsent belohnt.
 
Wer sich noch nicht sicher ist, kann uns auch auf dem Mit-
mach-Stand für Jung & Alt beim diesjährigen Grünen Sonntag, 
am 21. Mai 2023, im Grafenauer Kurpark besuchen!
 
Wir freuen uns auf eine tolle Golfbär(ch)en-Saison! 
HaPe Töllner & Arne Lampmann

Veranstaltungen in 
Freyung
Sa. 22.04.2023, 20.00 Uhr 
Freybühne
Kabarett:

Ralf Winkelbeiner
„Pfennigguad“
Karten: www.muuhevent.de,  
Bücher Lang

Fr. 12.05.2023, 20.00 Uhr 
Freybühne
Bayerisches Musik-Kabarett:

Ungschminggd
„Die Wahr(heits)sager“
Karten: www.muuhevent.de,  
Bücher Lang



Anzeigen

Brennholz - Holzbriketts - Holzpellets
Längen: 25 cm, 33,50 cm; 1 m

Stammholz (Brenn- oder Nutzholz)
Hackschnitzel

Tel. 0160/99001554

Ihre Pflege für zu Hause
Grafenau   08552 40888 - 0

Waldkirchen  08581 9882 - 100

Wir bieten:

 Ambulante Pflege
 Senioren Tagespflege
 Pflege-Beratung
 Hausnotruf

© Kzenon | stock.adobe.com | Nachbearbeitung: www.direttissima.at

www.caritas-frg.de
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Stefan Prager e.K. · 94078 Freyung · Steinäcker 6
Tel. 08551/9163030 · www.prager-reisen.de

Stefan Prager e.K. · 94078 Freyung · Steinäcker 6
Tel. 08551/9163030 · www.prager-reisen.de

199,- €03.06. – 04.06.2023

GASTEINER
TAL

Stefan Prager e.K. · 94078 Freyung · Steinäcker 6
Tel. 08551/9163030 · www.prager-reisen.de

Stefan Prager e.K. · 94078 Freyung · Steinäcker 6
Tel. 08551/9163030 · www.prager-reisen.de

STEIERMARK 
GRAZ UND

LIPIZZANER
199,- €27.05. – 28.05.2023

FUCHS
Druckerei & SchreibwarenBahnhofstr. 6  |  94078 Freyung  | Tel. 08551/96290 | druckerei@fuchs-freyung.de

Geschenke zur
Hl. Kommunion
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Kulinarisches 
Franken

Tages-
fahrten

Stefan Prager e.K.
94078 Freyung · Steinäcker 6 · Tel. 08551/9163030 · www.prager-reisen.de

Muttertagsfahrt Tegernsee 14.05.2023                         

Andreas Gabalier München 19.05.2023

Tina Turner Musical Stuttgart 20.05.2023

Narzissenfest Bad Aussee 04.06.2023                         


 14.05.2023                         55,- €

95,- €

159,- €

 04.06.2023                          04.06.2023                          04.06.2023                          04.06.2023                         42,- €

Muttertagsfahrt TegernseeMuttertagsfahrt Tegernsee 14.05.2023                         

Stefan Prager e.K. · 94078 Freyung · Steinäcker 6
Tel. 08551/9163030 · www.prager-reisen.de

Anzeigen

verschiedene Marken

*FUCHS
Druckerei & Schreibwaren

Bahnhofstraße 6  |  94078 Freyung  
Tel. 08551/96290 |  Fax 962910
druckerei@fuchs-freyung.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Verkäuferin
Wir suchen zur 

Verstärkung unseres Teams

für den 
Bereich Schreibwaren 

auf Teilzeit oder
520,- e Basis

(m-w-d)

Weil alles
möglich ist!

Generalagentur Manfred Zieringer 
Abteistraße 7, 94078 Freyung
Mobil 0151 53842456
manfred.zieringer@nuernberger.de
www.nuernberger.de/zieringer 

„Ich will Artistin werden.“
... oder Astronautin. Die NÜRNBERGER Kindervorsorge legt 
den Grundstein für berufliche Träume. Wir beraten Sie gern:

Personen- und Funktionsbezeichnungen 
stehen für alle Geschlechter gleichermaßen.

Wir vermitteln Immobilien 
seit vielen Jahren – kompetent, 

zuverlässig und mit Herz.Wir vermitteln Immobilien 
seit vielen Jahren – kompetent, 

zuverlässig und mit Herz.

Wir vermitteln Immobilien 
seit vielen Jahren – kompetent, 

zuverlässig und mit Herz.
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FrEyGeLd eInLöSen!
DeNk dRaN

✔  Regional einkaufen und unsere
Geschäfte vor Ort unterstützen

✔  Dein Freygeld ist wie Bargeld

Deine Werbegemeinschaft Freyung


